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Die Unbedenklichkeit aus Sicht des Artenschutzes wurde im ASP I nachgewiesen. 
 
Die Stellungnahme zum Gewässerschutz wird zur Kenntnis genommen und als 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. Es wird empfohlen 
entsprechende Schutzmaßnahmen durchzuführen, um ein Eindringen von 
Regenwasser in Gebäude zu verhindern. 
 
Die Belange des Trinkwasserschutz/ Wasserschutzgebiet werden durch einen Hinweis 
im Bebauungsplan berücksichtigt.  
 
Die Belange der Abfallwirtschaft werden durch einen Hinweis im Bebauungsplan 
berücksichtigt.  
 
Die Stellungnahme zu erneuerbaren Energien wird zur Kenntnis genommen. 
Es erfolgt eine Weitergabe der Anregung an den Investor/Architekten. 
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